Baudirektion
Kanton Zurich ARV 1311 /1099

VERFUGUNG

vom 18. Oktober 1999

Stadel. Privater Gestaltungsplan Hau

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 9. Juni 1999 stimmte die Gemeindeversammlung Stadel dem privaten Gestaltungsplan
Hau zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemiss Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der
Baurekurskommissionen vom 16. August 1999 und des Bezirksrates Dielsdorf vom 22. Juli
1999 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 3. September 1999 ersucht der Ge-
meinderat Stadel um Genehmigung der Vorlage.

Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan soll die planungsrechtliche Voraussetzung geschaffen
werden, damit der bestehende Girtnereibetrieb der Familie Meier den Anforderungen an
einen moderne Produktionsbetrieb angepasst werden kann. Mit den zugehdrigen Vorschrif-
ten bildet dieser Gestaltungsplan eine vollstéindige Uberbauungsregelung, welcher die inhalt-
lichen Erfordernisse eines Gestaltungsplans gemiss § 84 PBG erfiillt. Er ersetzt fiir seinen
Geltungsbereich die kantonale Landwirtschaftszone.

Die Vorlage ist rechtmissig, zweckmaissig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

I. Der private Gestaltungsplan Hau, dem die Gemeindeversammlung Stadel am 9. Juni
1999 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. ~ Der Grundeigentiimerschaft wird fiir die durch die Bearbeitung dieser Verfiigung
entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt.
(Zustelladresse:  Ingenieurbiiro Stucki + Kuratli, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau)

Staatsgebiihr Fr. 540.00
Ausfertigungsgebiihr Fr, 40.00

Total Fr. 580.00 (Konto 3013.01.4310.015)
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II.  Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfiigung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung
an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

IV. Die Gemeinde Stadel wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemiss §§ 6 und 89 PBG
offentlich bekanntzumachen.

V. Mitteilung an den Gemeinderat Stadel (fiir sich und zuhanden der beteiligten Grund-
eigentiimer unter Beilage von vier Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurskom-
missionen, an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage je eines Dossiers) und
an das Amt fiir Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers)
sowie an das Dienstleistungszentrum der Baudirektion, Abteilung Finanz- und Rech-

nungswesen.
ARV Amt fiir

Ziirich, den 18. Oktober 1999 Raumordnung und Vermessung

991862/0Ove/Zst Fur den Auszug:
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Gemeinde Stadel

Privater Gestaltungsplan ,,Hau”

Der Grundeigentumer im Gebiet ,Hau“ gemass beiliegendem Plan mit Massstab
1: 1’000, datiert mit 22. Juli 1998, ndmlich

August Meier-Néageli, geb. 1951,
Hochfelderstrasse
8187 Stadel bei Niederglatt

Eigentimer der Grundsticke Kat. Nr. 1373 und 1603

setzt, gestutzt auf §§ 83 ff des Kantonalen Bau- und Planungsgesetzes den nach-
stehenden privaten Gestaltungsplan ,Hau“ fest:

Gestaltungsplan Art. 1
Nutzungsweise Art. 2
Glashauser Ant. 3
Wohn- und Art. 4
Gewerbebauten

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten
fur das im zugehdérigen Plan 1 : 1000
eingetragene Beizugsgebiet.

Das Gestaltungplangebiet wird eingeteilt
in eine Flache auf der Glashauser, eine
Flache auf der Wohn- und Gewerbebau-
ten und eine dritte Flache auf der nur
Okonomiebauten zuldssig sind. Die Uibri-
gen Flachen sind im Rahmen des Gartne-
reibetriebes zu nutzen und haben von
Bauten frei zu bleiben.

Auf den Flachen flur Glashauser sind sol-
che bis zu einer Gesamthohe bis First
von maximal 6.60 m zuléssig.

Als Verkaufsflache darf maximal 540 m2
im bezeichneten Glashaus genutzt wer-
den.

Wird die Flache nicht mehr als Gartnerei
genutzt, sind die Glashauser innerhalb
von zwei Jahren nach Betriebseinstel-
lung abzubrechen und fur eine landwirt-
schaftliche Nutzung herzurichten.

Auf Flachen fur Wohn- und Gewerbe-
bauten sind Wohnungen fir an den
Standort gebundenes Personal gestattet.

Seite 1



Okonomiebauten

Bauweise

Materialien und Farben

Einfahrt

Zonenvorschriften

Inkrafttreten

Stadel, den

Art. 5

Art. 6
Art. 7

Art. 8

Art.9

Art. 10

Die maximale Geb&udehdhe ist 7.80 m.
Die Dachneigung ist minimal 22 ° und
maximal 30 °.

Die Baumasse darf gesamthaft 5740 m3
nicht Uberschreiten.

Dachaufbauten bis zu 1/3 der Fassa-
denlange und Dachflachenfenster bis zu
1.0 m2 verglaster Flache sind zulassig.

Im Erdgeschoss sind gewerbliche Nut-
zungen, in den Obergeschossen sind Bu-
ros und Wohnraume zuléssig.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen der
Wohn- und Gewerbezone.

Fiir Okonomiegebaude gilt eine Baumas-
senziffer von 1.1 m3/m2. Die maximale
Gebaudehdhe ist 4.20 m. Die maximale
Firsthohe ist 6.20 m. Die minimale
Dachneigung betragt 12.5°.

Eine Etappierung ist zul&ssig.

Materialien und Farben sind so zu wéah-
len, dass sich die Bauten maglichst un-
auffallig in die Umgebung einpassen.

Die Einfahrt zur Gartnerei ist auf den er-
sten 20 m zweispurig.

Auf der im Plan bezeichneten Flache
westlich der Einfahrt dirfen keine sicht-
behindernden Straucher, grossflachige-
Tafeln etc. hoher als 1 m Hohe Uber Bo-
den stehen.

Die Festlegungen des Gestaltungsplanes
erganzen die Zonenvorschriften der Ge-
meinde-Bauordnung vom16. Juni 1996

Der Gestaltungsplan tritt mit der 6ffentli-
chen Bekanntmachung der regierungs-
ratlichen Genehmigung in Kraft.

Der Grundeigentimer:

August Meier-Nageli

Seite 2



Gemeinde Stadel Kanton Zurich

Privater Gestaltungsplan

13
,Hau
Bericht
Ingenieur- und Vermessungsbiiro
Wasterkingerweg 8193 Eglisau
Stuicky

Kuﬁaﬂi Fax o1 867 11 66

Eglisau, 22. Juli 1998



1. Auftrag

Der Betriebsinhaber August Meier-Nageli beauftragte das Ingenieur- und Vermes-
sungsbiliro am 22. Januar 1998 mit der Ausarbeitung eines privaten Gestaltungs-
planes fiir die Géartnereianlage mit Wohn- und Okonomiegeb&ude und diversen
Glashausern.

2. Problemstellung

August Meier-Nageli beabsichtigt den Ausbau des Dachgeschosses von seinem
Wohnhaus, um Mitarbeiter seines Betriebes darin unterzubringen. Die dauernde
Anwesenheit von Mitarbeitern entlastet die Betriebsleiterfamilie von der standigen
Prasenz zur Uberwachung der technischen Systeme des Blumenbaubetriebes.
Fallen technische Systeme (Bewéasserung, Liftung, Heizung) insbesondere bei
extremen Witterungsbedingungen sowohl im Sommer wie auch im Winter aus,
kénnen in kurzer Zeit grosse Schaden entstehen. Es sind dann nicht nur die direk-
ten Schaden durch unbrauchbar gewordenen Blumen und Griinzeug sondern auch
Schaden bedingt durch das ,Nichtliefern kénnen®“ an Abnehmer , die sich auf ver-
tragliche Lieferungen verlassen.

Der Ausbau der Anlage, die heute ganzlich der Landwirtschaftszone zugeordnet ist,
ist insofern problematisch, als die Tatigkeit von August Meier-Négeli, namlich Blu-
men zu produzieren, nicht als eine landwirtschaftliche gilt, sondern dem Gewerbe
zugeordnet wird. Der Betrieb verfugt heute Uber 66.5 Aren Glashauser bei einer
Gesamtbetriebsflache von 4.67 ha wovon rund 18 Aren fiir Wohnhaus und Okono-
miegebaude gebraucht werden.

Das Wohn- und Gewerbehaus hat heute zwei Wohnungen. Das ganze Erdge-
schoss wird gewerblich genutzt. Zwei weitere Wohnungen sollen nun im bestehen-
den Gebaudevolumen im Dachgeschoss eingebaut werden. Die dazu notwendige
Baubewilligung wurde von den zustandigen kantonalen Behérden nicht in Aussicht
gestellt, weil die Zonenkonformitat der Nutzung nicht oder nicht mehr gegeben ist.

In nachster Zukunft muss August Meier-Nageli auch seine heute mobilen Okono-
miebauten erneuern und vergréssern, um seinen Maschinenpark und Produkti-
onsmittel unterbringen zu kénnen.

Dem Grundeigentimer wurde geraten, via Gestaltungsplan die raumplanerisch
notwendigen Korrekturen vorzunehmen.

3. Zielsetzung

Der Betrieb von August Meier-N&geli soll sich moderat weiterentwickeln kénnen.
Dazu sind Dienstwohnungen fir Mitarbeiter aus technischen und ékonomischen
Grinden notwendig. Der Gestaltungsplan deckt nicht nur die aktuellen Bedurfnisse,
sondern ermoglicht ein angemessenes Wachstum. Der Trend, die Produkte bis zur
Konsumreife im eigenen Betrieb zu veredeln hélt an und ist fir August Meier-Nageli



eine Chance im Konkurrenzkampf, insbesondere gegen auslandische Betriebe,
bestehen zu kénnen.

4., Massnahmen

Mit einem privaten Gestaltungsplan soll die notwendige Raumplanungskonformitat
erreicht werden. Der Plan sieht vor, mit drei unterschiedlichen Flachentypen die
notwendige Bauordnung zu erreichten.

1. Flache fur Glashauser

Die Flache fur Glash&user wird beschrankt auf die heute daflir verwen-
dete Flache und einer Erweiterungsmaéglichkeit auf Parzelle Kat. Nr.
1373 von rund 28 Aren. Die Beschrankung wird flachenhaft und mit Ge-
baudehdhen von max. 6.60 m erreicht. Innerhalb der Glashauszone wird
in einem Glashaus die spezielle Nutzung als Verkaufsflache auf 540 m2
limitiert. Dabei handelt es sich um eine Kombination von Verkaufsflache
und permanenter Ausstellung von marktreifen Produkten, die zur Ge-
wéhrleistung der Haltbarkeit weiterhin unter den Bedingungen der Glas-
h&user gehalten werden.

2. Flache ftir Okonomiebauten

Die Flache fiir Okonomiegebaude wird auf der beziiglich des Wohnhau-
ses entferntesten Lage angeordnet. Die Bauten werden als Lagerraum
far Erden, Dlinger, Kompost, Gebinde etc. und spezielle Maschinen ge-
braucht.

Die Beschrankung der Gebaudevolumina wird erreicht durch die Be-
schrankung der Flachen, der Geb&udehdhen auf 4.20 m, der Firsthéhe
von max. 6.20 m und einer Baumassenziffer von 1.2 m3/m2.

3. Flache fur Wohn- und Gewerbebauten

Das heute bestehende Okonomiegeb&ude wird in diesen Flachentyp mit
einbezogen sowie flachen- und lagemassig so ausgestattet, dass eine
Erweiterung maglich wird. Weil das bestehende Okonomiegebaude be-
reits an das Wohnhaus angebaut ist, soll die Erweiterung auch als frei-
stehendes Gebaude moglich sein.

Die fur Wohn- und Gewerbezwecke ausgewiesene Flache ermdglicht es
dem Betrieb, die bestehende Bausubstanz optimal zu nutzen und zu-
satzlich vier Wohnungen flr Mitarbeiter zu erstellen. Dazu wird einerseits
der Ausbau des Dachgeschosses vom bestehenden Wohnhaus ermdg-
licht und andererseits kann ein zusatzliches Gebaude errichtet werden.

Die Beschrankung des Bauvolumens, die Festlegung der maximalen
Gebéaudehdhe auf 7.80 m sowie die Dachneigung zwischen 22° und 30°
sind ausreichend, um die planerisch gewlinschte Wirkung zu erzielen.



Das gesamte Gebaudevolumen (s. Zif 5.1) soll eine bestimmte Grosse
nicht Gbersteigen.

4. Einfahrt

Die Einfahrt zur Gartnerei Meier wird verbessert, so dass aus- und ein-
fahrende Fahrzeuge kreuzen kénnen. Dazu wird der landwirtschaftliche
Weg der Flurgenossenschaft auf den ersten 20 m auf dem Areal der
Gartnerei durch eine zweite Spur erganzt.

Die Nutzungsbeschrankung wird so abschliessend geregelt. Die Flachenbegren-
zugslinien sind Baugrenzen, die lediglich durch Vordacher und Balkone Uberragt
werden durfen. Im Gbrigen gilt subsidiar die Wohn- und Gewerbezone der Bau- und
Zonenordnung der Gemeinde Stadel.

Damit erhélt der Gartnereibetrieb eine beschréankte Wachstumschance, die auf sei-
ne Bedurfnisse abgestimmt ist. Die in Zukunft noch wichtigere Veredlung der Pro-
dukte (Detailhandels- und Konsumreife) schafft fur Stadel wichtige Arbeitsplatze.
Die Bediirfnisse nach Wohnraum, Okonomiegebauden und Glashauser sind aus
heutiger Sicht fur einen Planungszeitraum von 10 -12 Jahre aufeinander abge-
stimmt, soweit dies Uberhaupt fir die Zukunft machbar ist.

5. Baumassen

5.1. Wohn- und Gewerbeflache

Das bestehende Wohnhaus wird im ganzen Erdgeschoss (3.70 m hoch) gewerblich
genutzt. Die Baumass betragt fliir das ganze Haus betragt:

Erdgeschoss 1240 m3
Wohntrakt 910 m3
Dach 710 m3
Total 2860 m3

Das angebaute Okonomiegebaude hat ein Bauvolumen von 570 m3.

Soll August Meier-Nageli ermdglicht werden seinen Dachgeschoss fir Wohnzwek-
ke zu nutzen, muss sinnvollerweise der Kniestock von heut 60 cm auf 110 cm er-
héht und allenfalls die Dachneigung von heute 22° auf rund 30° angehoben wer-
den. Mit diesen Massen kénnen Lésungen erzeugt werden, die auch gestalterisch
zu befriedigen vermégen. Dachflachenfenster kbnnen aus wohnhygienischen
Grinden zur Belichtung von Innenrdumen notwendig werden.

Die Erhéhung des Kniestockes auf 110 cm und die Anhebung der Dachneigung auf
30 ° sowie 4 Dachluckarnen zu 8 m3 erfordern ein Bauvolumen von 390 m3. Da-
neben sind Dachflachenfenster zur gentigenden Belichtung der Wohnraume not-
wendig.



Ein weiteres Gebaude mit zwei Wohnungen in den Obergeschossen zu ca.130 m2
und im Erdgeschoss Gewerberaume erfordern ein Bauvolumen von rund 1350 m3.
Ein weiteres Okonomiegebaude erfordert eine weitere Baumasse von 570 m3

Die gesamte Baumasse ergibt sich damit wie folgt:

Bestehendes Wohn- und Gewerbehaus 2860 m3
Fur Ausbau Dachwohnungen notwendig 390 m3
Bestehendes Okonomiegebaude 570 m3
Neues Wohn- und Gewerbehaus 1350 m3
Neues Okonomiegebaude 570 m3
Total 5740 m3

Die Grundflache fur die Bauten umfasst 2550 m2. Damit ergibt sich eine theoreti-
sche Baumassenziffer von 2.25 m3/m2. Diese ist vergleichbar mit der Baumassen-
ziffer der Wohn- und Gewerbezone von 2.5 m3/m2. Sie ergibt sich vorallem durch
die Beschrankung der Landflache fur Bauten.

Mit der Beilage 1 zu diesem Bericht wird die Regelung illustriert und in den richti-
gen Grossenverhaltnissen dargestellt.

5.2 Okonomiegeb&ude

Die Remisen am nordwestlichen Rand der Betriebseinrichtungen missen so tief
sein, dass ein Anhanger mit zwei Achsen oder Stapelvolumen hinten und Arbeits-
raum vorn moéglich sind. Durch den haufigen Wechsel der Maschinen ist eine Par-
kierung hintereinander nicht effizient. Das Parkieren nebeneinander vermeidet um-
standliche Mandver. Die erforderliche Remisenlange wird auf rund 60 m geschatzt.
Die Tiefe darf 7 m nicht Gberschreiten. Dies fuhrt fihrt zu maximalen Gebaudeku-
baturen von 60 m x 7 m x 5.2 m = rund 2200 m3. Bezogen auf eine Landflache von
20 Aren ergibt sich eine Baumassenziffer von 1.1 m3/m2.

5.3 Glashauser

Das Gebiet fur Glashauser wird um rund 31 Aren erweitert. Geographisch ist das
Erweiterungsgebiet so angeordnet, dass es von der bestehenden Infrastruktur op-
timal profitieren kann. Die Beschrankungen ergeben sich aus der Flache und der
maximalen Héhe, welche mit den bereits bestehenden Glashausbauten in der Gro-
ssenordnung Ubereinstimmt.

5.4 Einfahrt

Der Zeitpunkt der Verbesserung der Einfahrt bestimmt die Gemeinde im Rahmen
der Baubewilligungen. Sofern die Gemeinde diese Massnahme als dringend er-
achtet, muss damit gerechnet werden, dass die Verbesserung der Einfahrt als Be-
dingung bei der Erteilung der nachsten Baubewilligung gestellt wird.



6. Antrag

August Meier-Nageli beantragt der Gemeinde den vorgelegten privaten
Gestaltungsplan ,Hau“ zu genehmigen.

7. Begriindung

Mit dem Gestaltungsplan wird der heute fir die Behorden und den Grundeigenti-
mer in planungsrechtlicher Hinsicht unbefriediegende Zustand bereinigt. Die Fla-
che fir Bauten der Blumengértnerei wird auf das Notwendige begrenzt, wobei ein
gewisses Wachstum noch mdglich ist. Weil eine héhere Veredlung der Erzeugnisse
im Betrieb angestrebt wird, fehlen heute insbesondere Wohnméglichkeiten fiir das
Betriebspersonal.

Der Betrieb hat Arbeitsplatze und schafft durch das Wachstum neue. Es sind dies
insbesondere Teilzeitstellen und wichtige Frauenarbeitsplatze.

8. Schlussbemerkungen
Der Gestaltungsplan sieht vor, dass die Méglichkeiten der baulichen Nutzung in

Etappen realisiert werden kénne. Ein Pflicht zur vollstandigen Realisierung besteht
jedoch nicht.

Verfasser: Stucky + Kuratli, Eglisau
22. Juli 1998 / Dokumenten-Nr. 402.3



Schematische Schnitte

Bestehendes Wohn- und Gewerbegebaude

Dachneigung
22° - 30°

Blro / Wohnen

Gewerbe

Bestehende Dachlinie

Bestehendes Gebaude

Beilage 1

Neues Wohn- und Gewerbegebaude

Dachneigung
22° - 30°

% Wohnen

ﬁ Bliro / Wohnen

Gewerbe

Max. Ausnutzungsflache 260 m2 (Wohnen und Biiros)
Anrechenbare Flachen geméass § 255 PBG

Stucky+Kuratli
Ku/22.7.98



	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften
	Planungsbericht

